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Deir Landmsynodalausschuß hat aufGriund der Ermäch.tiigung 
durch di-e La,n'dessynode das folgende Ki,rrchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wi!rid: 

Kirchengesetz 
über die Bewilligung einer Dankrente für langjährigen 

kircblichen Dienst vom 19. Juli 1956 

§ 1 

Mitlaiflbeit,e,r der Evangelisch - LutheTischen Landeskirche 
Mecklenburgs, die nach lan;gjäh,ri,ger hauptbeiruflicher Tätig_ 
keit wegen Alters- oder iDiernstunfähigkelit aus ihrem kirch
lLchen Ddenstve:rhältnis seit dem 1. Ju1i 1945 ausgieschieden 
sind oder künftig aUJS1S1cheiden und keinen Vien,orgungs
ant0'Pruch gegen di,e Kirche haben, e!l'ihalten unaibhän;g:ig von 
einer ihnen 1a1us Mitteln der So,zialversi·cherung oder der 
Deutsdi..en VersicheTungs-Anstalt zu zahlenden Re:nt,e, eine 
Dankrente aus landeskdrchlichen Mitteln nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes. 

§ 2
Die Rente wi,rd gewährt, wenn der ,Mitarbeiter beim Aus
s,cheriden mindes1ens 15 Jahre hauptberuflich ununter
brochen im ki'l"Chli:chen Dien1St gelSltanden htat unld wenn das 
Dienstverhäl1mds beendet wiird 

a) entweder, weil der Mitarbeiter durch Krankheit oder 
Unfall dauernd di1enstunfähig geworden ist, oder 

b) nachidem der Mi.tar1beiter die fÜll" den Empfanig1 der
Altersrente vo,rges·chriebene Altens,grenze erreicht
oder übe:rschrdtten hat.

DJe Rente wi:11d nicht gewährt, wenn der MLilairbeiter in 
seinem Verhalten einen Grund gegeben hat, der eine Kündi„ 
gung rechtfertigen, wüvde. 
We:r durch einen Betiri,ebsunfall daueirnd ,füenstunfäihig ge
wo11den ist, kann auch bei kürzerer Dienstzeit so behan1delt 
werden, wie wenn das Dd.enstverhältn:is 15 Jahre gedauert 
hätt•e. 
Wer i,n der Zeit vom 1. Juli 1945 bi1s, 30. Juni 1950 in den 
kirch'1ichen 1Dienst ,getreten ist, kann schon nach lOjähriger 
Dri·enstzeit die R,ente. ershalten. 
In Härtefällen kann der Oberkd['lchenrat eine dem Sinne 
dieses Ges,etzes entsprechende Regeiun.g treffen. 
Di-e Gewährung deT Rente setzt voraus, daß der Mitarbeiter 
sein Ausscheiden aus dem Dienst dem Obe:rkirch,en:rat mit
teilt und die ,  erforderlich.en Vorau,ssetzung,en nachwe,i1s,t. 

§ 3
Für dla1S Hemessen der Rentendienstzeit werden die ,bei einer 
oder mehreren kirch1ichien ;Diienststel1en im Bereich de:r 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck1enbungs ab
geleisteten Dienstzei,ten zusammengerechnet, wenn sie an
einander ans,chUeßen. 
Unter den gleichen Voraus1s,etzungen kann der Oberki-rchen
rat im Einzelfälle auch ,die früheren Dienstzeiten bei einer 
kirchlichen -Dienststelle in ,einer anderen Landeskill"rche auf 
die Rentendienstzeit anrechnen. 

§ 4 

War der Mi,tarbeiter nur vorubeTgehend für unerhebliche 
Zeit aus dem Ki:rchiendienst ausgeschieden, ohne ein anderes 
h1aruptbe11"Uf1iches Arbeitsverhältnis einzugehen. so kann der 
Oberkirchenrat die vor dem Ausscheiden im Kirchendi,enst 
vevbrachte Zeit, nicht aber die Zeit der Unte:nbrechung, au.f 
di-e Rentendieni,tzeit anrechnen.

Als ntcht unterbro,chen gilt die Dien.sitz,eit,

a) w�nn der Mitarbeiter durch Umstände, die außerhalb
st1ner eigenen WilLe,nsentscheidung und der Entschei
dung der kirchlichen Diensiust,elle .gelegen haben, lan
der Ausübung seines Di,enstes verhindert gew:esen iist,
sofern er nach• Weg.fall dieser UmMände unverzügli,ch
seinen Dienst wieder aufg1enommen hat,

b) wenn der Mitarbeiter aus einem kirchEchen Diens,t
verhältnis ,ausgeschi,eden ist, um s�ch für einen anderen
kirchlichen Dienst ausbUden zu lla,ss,en, so:ßern er nach
Abschluß die1Ser Au1s1bi.1dung unverzüglich wieder in
ein kirchliches Dtenstverhältnis ein,g,etreten is1t.

Eine Di.enstzeit vo,r vollendetem 18. Lebensjahre bleilbt in 
jedem Falle uniberücksi.chti,gt. 

§ 5
Die Dankrente beträgt monatHch 10,- DM. Sie erhö1ht sich 
für jed•es, über 15 Jahre hinausgehende volle Dienstjahr um 
2,- DM bis zum Höch1Stbetrage von 30,- DM. 

Fü,r Mita1:1beiter, die zW:ar hauptberuflich, aber niicht ständig 
als Vollbeschäftiigte im kiffchUch,en Dienis:t gestanden haben, 
kann im Einzelfall di,e !Dankrente a;agemelSISen gekürzt 
weriden. 

Hat de:r Mitarbeite,r im Zeitpunkt des Ausscheidens Kinder_ 
zuschl,a:g erhalten, so erhöht sich s,eine Dank,rente um monat
lich\ 10,- DM für jedes Kind, solange die Vorauss,etzungen 
vorliegen� unter denen er i,m Falle der Weiterbeschäftigung 
Kin:derzuschlag erhalten hätte. 

§ 6 

Die Dankrente wird monatLi.ch nachträg,lkh gezahlt. Die 
Zahlung beginnt am 1. ,des Monats, von dem ab der Mit
arbeiter keine Ve:rgütun,g mehr erhält und endet mit dem 
Monat seines Todes. 

Für Mitarbeiter, di,e vor Erlaß di·eses Gesetzes ausgeschieden 
sind, beginnt die Zahlung mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

!ISt der Empfänger der Dankrente verstorben, so erhält der 
hinterbHebene Ehegatte di,e Dankrente nebst einem etwaigen 
KinderZUISichla,g na,ch § 5 Abs. 3 weiter, wenn er kein eigenes 
Berufseinkommen hat und mit dem V,e:rst,orbenen einen 
gemeinsamen Haushalt geführt hat. Ver,stirbt auch der 
hdnterbliehene Ehegla,tte. so e,rhalten die hine1:1bliebenen 
Vollwaisen den Ki;nde:rzusdiJag nach § 5 Abs. 3 insoweit als 
Dankrente. 
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§ 7

Die Zahlung da- Dankrente rUiht, 
a) solange der Mifö.irbeiter oder nach seinem Tode die

Hinterbliebenen ihren Wohnsitz oder ständ:iigien Auif
enthalt ntcht in der ,Deutschen Demokrati;sichen Repu
blik haJben,

b) solange der Mita'!"beiter noch i:n einem vollen Arbeits
verhältnis steht.

Die Danl!;:['e:nte entfällt, 
a) soweit für Mitarbeiter die Kosten für eine foeiiWillige

zusätzliche Versicherung �uf den Altens_ oder InvaHdL
täffifall aus kirroHchen Mitteln getragen we,rden,

b) wenn der Empfänger aus der Evangeliochen Kirche
austritt oder

c) sein ron.stige;s Veirhalten im Falle der Weiteribesclläf
. tig!Ung die Beendigung des rn.,enstv,eirhältrriooes ohne
Einlhaltung einer Kündigungsfrist gerechtfertigt hätte
oder wenn er das Ansehen deir Kirche scliä,digt oder
geschädigt h'at.

§ 8 

Die Dan!krente ist ei,rue freiwilli�e Zuwendung, auf die kein 
Rechtsamspruch besteht. 
Sie kann. du!!1ch, Beschluß des Oberkirchenrates mit Zustim
mung des Synodalaussch.UJSiS,es naclJ Maßgabe der j,eweiligen 
Finla1nzlage erhöht, gekürzt oder zeitweise ausgesetzt werden. 

§ 9 

Der Inneren Mission der Evan,geliscll-Lutheri,sclien Landes
kirche Mecklenburgs und den rechtlich selbständigen An
stalten und Stiftuingen bleibt es überla,SlSen, für iihoon BereiclJ. 
eine diesem Gesetz ,entsprechende Regelung zu tref:ven. 

§ 10
Der Oberkirchenrat wiird ermächtigt, di,e a'J:oTderlichen 
Durch'führung1S1bestimmungien zu erlassen. 

§ 11 

Dieses Kirchenge.setz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1956 
in Kraft. 
SchweTin', den 19. Jtili 1956. 

72) /334/ II 18 a 1

Der Oberldrchenrat 

B e1,t e 

Bibelwoche 1956/57 

Die neue Bibelwoche behandelt di.e Kapitel 11 bis 13 des 
Hebräerbriefes und steht unter dem Thema: 

,,Mut zum Glauben" 
Die Verteilung auf die einzelnen Abende ist folgende: 
1. Abend: Hebräer 11, 1-7 Gott lebt 
2. Abend: 11, 8-31 Gatt ist treu 
3. Abend:
4. Abend:
5. Abend:
6. Abend:
7. Abend:

11, 32-12,3 Jesu;s• geht voran 
12, 4-17 Gott nimmt uns in Zucht 
12, 18-29 Gottes R•eich steht am Ende 
13, 1-6 Gattes OrdI11Ung gi.It 
13, 7-21 Jesus ist der Herr 

Die VO!rbereitungen in den einzelnen Kirchenkreisen werden 
von den Vertrauensleuten der Ar'beit.sgemeinschaft durch
geführt werden. Es ist ratsam, schon im Okt0iber damit zu 
beginnen. Es wird darnuf hingewi.esen, daß der traditionelle 
Termin flür die Bibelwoche die Zeit zwi;sclten dem Ewigkeits
sonntag und dem 1. Advent ist. Die Amtsbrüder, die einen 
späteren Termin bevoTZugen, werden auf Grund eingegange
ner Berichte darauf aufmerksam g,emacht, daß in den beiden 
letzten Jahren die Winterkälte den Besuch der Bibelwoclien 
vielfach beeinträchtigt hat. Es steht natürlich jedem frei, 
den für seine Gemeinde geeignetsten Termin zu bestimmen. 
Als äußerste Grenze ist die Passionszeit anzusehen. Hand
reichungen sdnd bootellt; ihre Lieferung ist aber noch ni,cht 
gesi,ch'e1:t. Darum ist die Beteiligung an den Vorlbereitun:gen 
in den einzelnen Kirchenkreisen wichtig', Für das edg,ene 
Studium stehen Kommentare in den -Diözesanibibliotheken 
zur Verfügung. Es wird erwartet, daß jede Pfarre dem 
Landessuperintendenten beri,chtet, ob eine Bibelwoche ge
halten worden ist. Die Arbeitcsgemeinschaft möchte einen 
Ueberblick haben, wie weit die Bibelwochen Eingang in 
den Gemeinden gefunden haben. In den Berichten ist die 
Besucherzaihl, der Termin und Versammlungsraum zru er
wähnen. (Praktische Vor.sichlä,ge, auch kritische Bemerkungen, 
sind immer erwünscht . 
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Die für 1955/56 eingelaufenen Berichte sind l,eid& lücken
haft, so daß eine Gesamtübersimt nkht gegeben werden 
kann. Immerhin ist deutHch zu erkennen, daß die Bi,bel
wochen, wo sie gehalten wurden, spürbare Wirkungen auf 
das Gemeindeleben gehabt haben. Bemerkenswert ist, daß 
gerade durch die Bibelwochen auch· F,ernstehende angesp,ro
chen worden sind. In vielen Gemeinden ist die gute Beteili
gung der Männeir erwähnt worden. Els hat sich au,, günstig 
erwiesen, wenn die Gelegenheit zu Aussprachen an den 
Abenden gebo,ten wurde. Auf die Einladung und W,erbung 
wird die Aufmerksamkeit zu richten sein. In den m eisten 
Gemeinden ist die Bibelwoche mit einer Abendmahlsfeier 
gesch:Iossen worden, so daß aus der Hörergemeinde eine 
Sakramentsgemeinde ,wuTde. Vielerorts sind die Bihelwochen 
durch Ge;betsgemein�cllaften vorbereitet worden. Es ist viel 
nach Schriften gefragt worden. 
Möge auch die neue Bibelwoche von Gott ges,egnet werden, 
damit die Gemeinden in ihrem Glauben gestärkt u:nd in 
ihrer Bibelkenntnis bereichert werden. Möig.en auch die 
Amtsbrüder, di,e bisher gezögert .haben, zm Erkenntnis 
kommen, daß die Bibelwochen Höhepunkte im Leben einer 
Gemeinde sein können. 
Schwerin, den 4. September 1956. 

Der Oberkhd11enrat 
W a l ter 

73) G. Nr. /58/ VI /44 h
Pfarrbesetzungen 

Folgende P:tlai11r,en in der Evangeli1,,ch-Lutherischen Landes
kirche Meck�eni:mrgs sind unbesetzt. Bewerbungen sind dem 
Oberkirchenrat ba1dmö�li,chiSt vorrzuie,gen. Die Wie1der
besetzung de,r sechzehn f,ettgedrm;kten Ffarrla'll ist sehr 
dringlich, 

I. Kirchenkreis Güstrow
1. Belli11
2. Kirch Kogel (HiJfle durch nichto!l''dinderten Pfarr

helfer gegeben)
3. Polchow (Hilfe durch nichtordinierten Pfarrhelfer

gegeben)
4. Kambs (Besetzung zurzeit nich,t möglich). Die Pfairre

Rühn ist vodäfifi,g mit Baumgarten verbunden.
II. Kirchenkreis Ludwigslust 

5. Gorlosen
6. Ludwigts[ust - Stadtkil'ch,e III
7. Zweedo!l'f (Hilfte durch Katecheten gegeben).

III. Kirchenkreis Malchin (einschHeßlich der Propstefen
Penzlin, Wa:ren unid Malchow) 

8. Alt Redlse (Hilfe durch Diakon gegeben)
9. Stavenhagen II (zum 1. Februar 1957)

10. Penzlin II
11. Grüssow (Hilfe durch nichtordini,erten Diakon

gegeben)
12. Rambow (Hil:tle durch Katemeten gegeben)
13. Groß Varchow 
14. Schorrentin
15. Hohen Mistorf
16. Malchin II
17. Groß Lukow (de,r Ze,i,tpunkt steht noch nicht fest)
18. Federow (Pfarrhaus, iet noch nicht wiedei!" VO!rihan

den.) Die Pfar1:1en Groß Vielen und Hohen Wan,g,eJin 
sind vorläufig mi,t Naclibairpfarren verbunden„

IV. Kivchenkreis Parchim (mH der Propstei, Röbel)
19. GTebbin
20. Wredienlmgen (Hi.Ife du:rclJ. Katecheten geig,eben)
21. Vietlünbe (Hilfe durch Katecheten gegeben)
22. Plau II 

V. Kirchenkreis Rostock-Land
23. Thelkow
24. Doberan-Althof (Hilfspredi,gerstelle)
25. Bentwisch (zum 1. Januar 1957)

VI. Kirchenkreis Rostock-Stadt
26. St. Nikolai II (Besetzung' eingeied,tet, aber wegen

Wohnungsmangel noch nicht ausgeführt)
VII. Kirchenkreis Schwerin

27. Perlin
28. Sülstorf
29. Alt Mcteln
30. Schwerin - St. Nikolai III

VIII. Kirchenkreis Stargard
31. Schönbeck (zur Zeit Hilfe durcli1 Katecheten ,gege

ben)
32. Scliwanbeck
33. Neus1trelitz III
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34. Wesenberg �zum 1. Januar 1957)
35,. Rödlin (Hilfe durch Katecheten gegeben) 
36. Woldegk II 
37. Strelitz II 

NBU):)randenburg IV wi1rd vorläufig von den anderen 
Pfa:rren mitve:rwaltet

IX. Kirchenkreis Wismar (mit den Prop,steien Greves•
mühlen und Klütz)
38. Dassow 
39. Diedrichshagen (voraussichtlich zum 1. November

1956)
40. Zurow mit Jesendorf (Hilfe durch Katecheten geg,e� 

ben)
41. Alt Karin (Hilfe dur•ch Miss1onsschwester gegeben) 
42. Kircb Mulsow mit Bäbelin
43. Kirch Mummendorf {Besetzung vorläufig nicht

mögUch)
44. Sternberg II (Hilfe durch Di<ak9n ge\geben)
45. Wismar - St. Marien (Zeitpunkt steht noch nicht

fest)
Di,e Pfa:r,ren Elmenhorst und Bö:ssow sind vorläufig
mit Nachbarpfurren verbunden. 

Schwerin, den 14. September 1956 
Der Oberkirchenrat 

B e s t e 

74) /'22'1/ \TI 34 a 
Barette 

Die Firma Kelle:r & Co. in Glauchau i, Sa teilt dem O,ber
kircherurat mit, daß s1ie in der Lagie sei; wieder Barette her_ 
zustellen und zwa1r 

Barett, säcl:J.ls:i.sclle Form, 
Luther-<:Barett, 
Hannoverisch,es Barett 4zipflig oder 6zipflig und das 

wegen seiner Bequemlichkeit so sehr ge.scl:J.ätzte 
Klapp�Barett. 

Die vorgenannten Barette können di,rekt von de:r Firma 
KelLer & Co. in Glauchau i. Sa. bezogen werden und auch 
aus· eingesandtem Stoff angeferti.gt werden. 
Schwerin, den 4. September 1956. 

Der Oberki:!t'chienrat 
W a l  t e•r 

75) G. Nr. /285/ II 1 q5
Ta.g111ng der Landessynode 

Die 12. T1agung der V. Ordenitlichen Landessynode der Evan
gelis,ch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ist fü:r die 
Zeit vom 5. bis 9. November 1956 vorge,sehen. 
Am 23. Sonntag "Ilach Trinitatis ist in den Gottesdiensten 
Ffübitte zu halten. 
Schwerin, den 21. Septembe:r 1956. 

Der Oberkirchenrat 
B e s t e  

II. Handreichungen für den kirchlichen Dienst

Der Gottesdienst II 
Dile Wortverkündigung 

Die zweite Besinnung über den Gang des Hauptg,ottes
diens•tes umfaßt in der Haupts1ach1e folgiende Stücke: Die 
Epi.steHesung mit dem HaUeluja und dem Lied de!t' Woche; 
die von den Akklamationen eingeschlossene Evangelium
lesung mit dem Credo; die !Predigt mit dem Predi,gtlied, •eine
ges,chlossen von Kanzelg.ruß und Kanzelsegen; •diese Stücke 
kiann man zusammenfassend als die Wortv,oc'kündigung 
bezeichnen. 

I. Die Unabdingbarke:it
der -Wortverkündigung im Gottesdienst 

Di.e W ortve,vkündigung gehört zu den Stücken, die im 
Gottesdienst der KiTche Ohmi,sti nicht fehlen können, LSde 
slind konstitutiv. In der kürzesten und doch vollständigen 
Besch!t'•eilbung u:rchristUchen Gemeindelebens, ·die zugleich 
die konstitutiven Stücke des Gottesdi,enstes nennt, Apg, 2, 42 
ist das ve!t'kündiJgte und empfan1gene Woirt an erster· Stelle 
gienannt. ,,Sie blieben beisitändig in der Apostel Lehre·." iDie 
V,erkündigung und der ,:E;mpfang1 des Wortes Gottes ist aus 
zwei Gründen unabdingbar für.das Leben de!t' Gemeinde und 
darum konstUtitiv für dien Gottesdienst. Zuerst und voT allen 
Dingen gehört es zum Wesen des Wortes, daß es Gottes is,t. 
Es ist ein Wort, das wir uns nicht selbst sagen könnten. Es 
ist ,,nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht de!t' Obe!t'stert 
die•s0!t' Welt, wclche vergehen, sondern wir reden von der 
heimlichen, ve!t'bo,rgenen Weisheit Gottes, wekhe qott ver
ordnet hla,t V•OT der• Welt zu unserer Henlichikeit, we,lche 
keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat" (1. Kot!'. 2, 
6 ff; das Zitat V. 9 ist nach dem Ambr,osiaster einer Elias
apokalypsie (!) entnommen). Aber •nicht• allein, darum, weil 
Go.ttes, Wege und Gedanken himmelhoch über unsern Weg1en 
und Gedanken stehen (Jes. 55, 8, 9 wivd doch wohl gerade auch 
auf Jes. 53 zurückblicken) und da.rum nur auf G:rund der 
Offenbarung mitgeteilt werden können, können wir uns das 
Wort nicht selbst sagen; selbst wenn jemand die Weisheit 
und Erkenntnis Gottes lh:ätte, so dürfte e,r sich dies Wort 
noclli nicht s·elbst siagen. Das Wort ,der Ve111gebung, der 
Begnadi1g:ung, •der Ve!t'sölhnung karun immer nur von dem 
gesagt werden, der de,r Gläubtge,!t', der Richter, der. Erzürnte 
ist und niemals von.dem Schuldigen, Verurteilten, dem Auf
rühtrer und Erreger des Zornes. Wer darf 1Sünde veirgeben 
denn aUein Gott? Dies Wort kiann nur von Gott he!t'kommen 
und nur, sofern e:s von Ihm g,esagt wird, Gültiig;keit und VolL 
macht haben. Darum lebt die Gemeinde von ,dem Wmt, das 
dmch den Mund Gottes geht. - Zum andern: da, um ein 
Bild von Di,belius aufzunehmen, der Friede Gottes ni,cht 
einer ausgezogenen, sondern einer punktierten Linie g1eicht, 
ohne Bild gesprochen: dia die He:ilswirklichkeit vor. dem 
Jüngsten Tag kein VO'rfindlicher, gleichbleibender Zustand, 
sori,J,ern in der Zeit immer wieder neues, wunderrbares 
Ernignis ,ist, da auf der andern Seite wiir täglich viel sün-

digen und wohl eitel Strafe v·erdienen und da,s simul peccator 
et ,iustus e!t'st im leibliichien Tod und in der Auferst,ehung auf
hört, bleibt die Gemeinde i,n der Zei,t, sollange wir wallen, 
auf -das xtchtende, rettend•e begnadigende Ultlid neuschaffende 
Wort angiewi,esen; es, muß ih,r immer wieder verkünc1igt 
werden, sie muß es immer wieder hören. Und ob die 
Gemeinde „weiß, was sie zum Heil braucht, ro muß si,e 
daran e:rinnert wevden QRö. 15, 15; 1. Kor. 4, 17 u. a.); dlas 
der Gemeirude einmal übergebene Wort muß gegenwärtig 
bleiben, 
Darum durchzieht die Woirtverkünfögung auch . den ganzen 
Gottesdienst: schon der Eingangspsalm ist Ve:rkündi,gun,g 
biblischen Woirotes•; ·di1e Anrufungi des Kyra.os ilSit zu.gleich
Bezeugung Se:ine:r Her,!t'Schaft, wie sie d�s Evang•elium pro
klamiert; das Gloria (Luk. 2, 14), die •S,alutation (z. B, 2. Thess. 
3, 16 und 2. Tim. 4, 22), das Sanctus (Jes. 6, 3) und Benedictus 
(Ps. 118., 26 und Mt. 21, 9), de:r Segen (4. Mose 6, 24-26) sind 
als biblis,che 1Stücke iaum Wortv,erkündi,gung. Die Sakra
mentsfeier i:slt nach 1. Koc. 11, 26, das von den neueren Aus-
1egern duirchwe,g nicht, wie Luthe:rs Übersetzung impera
ti,visch, sondern indikativisch ve:vstanden wird, Ver
kündigung des Todes des Herrn,, Noch die Gebete und Lied1er 
enthalten auch Aussagen üb€!!' die großen T1aten Gottes. !Dem.. 
nach hat daLSI Ganze des, Gottesdienstes :verkündigenden 
Cha!t'akte·!t'; iauch •ein reine!!' Abendmahls!liotte&lierwt odler 
Gebetsgottesdienst wü:rde diesen Charakte!t' haben. Wenn 
Doerne das Gebet eine Totaldimension des Gottesdienstes 
genannt hat, .s:o gilt das ebenso von der Verkündigung und 
Bezeugung des . Wortes Gottes. (Es witrd ei,ndrücklichi und 
:ll!t'uch1füar sein, dem na,chzudenken, wi,e auch die beiden 
andern konstitutiven !Stücke des Gottesdienstes, die Gemein
schaft und das Sakrament, ,,Totaldimensionen" des, Gottes
dienstes sind und das Ganze des Gottes,dierustes bi.6 in jedes 
seiner Stücke durchziehen und prägen. Das abe!t' g,ehört nicht 
zu unserer Aufgabe, nur wie Gemeinschaft, Sakrament und 
Gebet den Wortteil prägen, wi.vd in den weiter,en Ausfüh
rungen deutlich We!t'den.) - Ja, di,e Tatsache, dlaß hin und 
her, landauf, landab, Sonntag für Sonnta,g• Gottesdienst ge
halten wi:rd, muß als unü.berhörbare· Bezeugung der Gniaden
herrsich,aft Gottes, inmitten dieser Welt verLSrtanden und .ge� 
wertet we!t'den, eine HezBUgung der Gottesherrschaft voc der 
Welt, wie auch vor der entkirchlicht,en Mass•e de!t' GetiaiUften; 
sie i1St di,e fort und fort e1'gehende Einladun,g Gottes, deren 
Abweisung schon e!t'gefu.endes Geri,cht enthält (Joh. 3, 19, 20), 
also daß sie mindestens eine Entschuldigung, nicht haben, 
wenn füe,Vfortve!t'kündigung inne,rhalb dets,Gesamtgeschiehens 
im Gottoodienst nicht ihren besonderen Platz, ·in seinem 
Ablauf ni,cht einmal di.e beherrschende Stellung hätte; und 
das iisrt eben der hier zur Besprechung stehende Teil. 

II. Die Vollmacht der Wortverkündigung.
Wenn d1e Voraussetzung aller kkchli�hen Wortverkündigung 
diese ist, daß das Wort des Herren Wort ist, ,dlann ergibt 
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slch die Frage nach dem „Gotteswort im M�enmund", 
wie Gotteis eigenes Wo-rt in kreatürliches ,Men1Schenwort an
geht und doch Gottes Wort bleibt. Diese Fria,gie wird beson
ders groß und entscheidend, wo eis um das- Wort der Absolu
tion nach einer Einzelbei-chte, in der schwerste Verfehlungen 
aus tiefer Ze-rrüttung heraUIS gebei,chtet WUl'den, geht (wes
halb Luther die Frng,e in die Beichthandlung aufnimmt: 
Glaubst du, dlaß meine Vergebung Gottes Vergebung sei?); 
aber •sie steht über jeder :Predigt und soUte insbeOO!Ildern 
auch den Predtg,er bei der Zurüstung zur Hredi,gt rnLcht los-
lasis,en. iDiese F,ra,ge ist sogar an das erstziti,erte Wort zu 
rkhrte:11: Sie blit„ben beständig in der Apostel-Lehr-e. - Ein 
g1anz stark,es zeugniis von dem Wunder und Geheimnis des 
Wortes, Gott-es im Menschenmund bietet die Zeit des Alten 
Bundes, Da war die Gegenwart doo Gotteswortes: - und das 
ist letztlich die Gnadengege:nwart Gotteis, in Se[nem Wort 
- nie festgelegt, an keine Institutiion ,gebunden,; sie suchte 
sich je und dann, ni,cht selten unteir Theophiaillien charis
matische Träger, die i'hlrerseits keinerlei Voraussetzungen
erkennen las.sen. So konnte es gesch1ehen, daß Gottes W,ort 
zu Zeiten in F'ülle da war, zu Z-eiten teuer war (1. Sam. 3,1) 
oder auch nirgendis zu finden (Arnos, 8, llf), es konnte ia,uf
hören (Ps. 74, 9), wieder ,einisetzen und endgültig erlöschen. 
Denn die Bewahrung des einmal gesprochenen Wortes, seine 
Koruservierung in der überlie-ferung und in der Schrift ist 
vom Ergehen des Wortes selbst scharf zu unterscheiden. 
Sprach Gott nichit aktuell 1Sein Wo.rt, dann war Seine Real
präsenz im Wort vom Volk weggenommen, wenn es auch die 
Erinnerung •an das, früher, ergangene WOII't ehrfüvchti,g be
wahrte. - Da emch,eint Gott im Fleisch, das ew�ge W,o,rt 
selbst wird Fleis,ch (Joh. 1). J,esus Christus ist das letzte, 
ein für al1e Mal gültige Wort Gottes, (Hebr. 1, lf). Diese 
Pleischwerdung des Wortes ist daSI für alle kirchliche Ver
kündigung grundlegende Ereignis, das, eine deir Zeit des 
alten Bundes gegienüber völlig neue Situation schafft (um 
nur zwei,erlei anzudeuten: eine unmittelbare Berufung von 
Trägern der Gottesoffenbarung wie die der Propheten ist 
nicht mehr zu erwarten, zumal neue Offenbarungen VOil' der 
Parusie ausges-chlossen simid; so steht auch, wie vetrbOJrgen 
schon vor Christus, rule aktuelle Wortgegenwart prinz,ipiell 
in der Bindung, an das fleischgewordene Woiri, an Jesus 
Christus). In der Inkarnation findet das WunideT des Gottes
wortes im Mensch1enmund L�•einen letzten Ausdruck, auf ihr 
gründet sich ,seine WirkUchik;eit (Mt. 11, 27b; Joh. 14, 24b; 17, 
6-8). � Von der Fleischwel'dung des WOII'tes ner muß auch
die Beauftragung der AposteI gesehen und vere:üanden wer
den_. Die,s,e knüpft formal an das spätjüdische Rechtsinstitut
des Schaliad:li an (ers•tmali,g nachzuweisen 2. Chron. 17, 7-9), 
bei dem der Beauftra.gte in seiner Person Person und Recht 
des Auftraggebers vertritt. Dem entspricht di.e Aus,sendun,g 
und Be,voHmäichtigun,g der Jüngeir Mt. 10 und Par. (bes. auch 
V. 40ff), zumial es sich dabei zunächst noch um einen örtlich
und zeitlich begrenizten Auftrag handelt, über ,dessen Aus-
führung die Apostel bei ihrer Rückkehr berkhten (Mk. 6, 30); 
hernach heißen sie wieder Jünger; und ausdriicklich ve-r
wchrt ihnen Jesus, aus de,r Beiauftra,gung einen Rechts
anspruch herzuleiten (Mk. 9, 39ff, auch Lk. 10, 20). Somit hat 
das Apostolat a1s, solches keinen religiösen Charakter, es 
empfängt diesen allein von ,dem Auftraggeber und dem In
halt des Auftrags (vgl, Th W. NT I 397ff), - Nach einhel
lig-em Z,eugnis deis, NT. war es dann die Tat des, Auferstande
nen, den Auftrag zu erneuern, der nach,chris-tlichen Situation 
entsprechend unbeg:renzt (Mt. 28, 19f). Diese Bevollmäch
tigung.der AposteI steht in engem Zusammen/hang mit dem 
A,bs,chluß des Erdenwirkens J,esu in der Knechtsgestalt; 
durch sie bleibt die Wortgegenwart den Schranken von Raum 
und Zeit unteirworfen - das, Evangelium durchläuft Schritt 
für Schritt die Welt - sde blei,bt der sinnlichen Wahr
nehmung zugänglich, dem Zug,riff irdisch,er Gewalten und 
den Anläuf•en des Versuchers preisgegeben, während der 
Herr selbst in Seiner Erhöhung zur Rechten Gottes dem 
allen entnommen wird. Mit dem Auftrag aber ist die Ver
heißung des HeiUgen Geistes verknüpft; der „wiro euch alles 
l.ehren und euch erinnern alles des, das Ich euch, gesta.gt 
habe" (Joh. 14, 26). (Es wäre aber verfohlt, aus der Verhei
ßung des Geiistes dem Apo:Stofat chail'ismatischen Charakter 
beizulegen, zumal nicht die Apostel allein den Gei:s,t empfin
gen; so hat Paulus s,e,in Ap01S1teiamt auch niemal etwa mit 
seinen „hohen Offenba:rungen" (2. Kor. 12) in ursächlichen 
Zusammenhang gebracht.) In der Sendung der Apostel s•etzt 
sich die Sendung des ewigen Wortes fort, ,bei der seine 
Autorität in der Auforität des Vaters g,Eegründet ist und in 
einem jeden Wo-rt und Werk des Sohnes der Vater mit
beteiligt ist (Joh. 20, 21); wer euch hört, der hört mich ('Lk. 
10, 16). - Das Apostelamt ist zu keinem übertragbaren Amt 

76 

geworden, es ist auf den h�renzten Krei:s der vom auf
erstandenen Herrn Beauftva,gten beschrärnkt gebli-eben. Das 
bedeutet a;ber nicht, daß die Wortg,eg,enwart des Herrn wie 
etwa in der Zeit des alten Bundes begirenzt sei. Diese ii,t 
vielmehr ge,geben in der Ausgi,eßung des Heiligen Geistes, 
die allen (Act. 2, 3 ff) zuteil wu:rde und in d€T Taufe und 
Hiandaufiegung sich fortsetzt. Ebenso greift der Sendungs-
befehl des aufersfandenen Herrn über di,e Zahl und Zeit der 
Jünger weit hinaus, er i,st der IUrche, dein neut-estament
lichen Gottesvofä, das, in der Zwölfzalhl angedeutet ist, g€'
geben; sie hat dlas Predigtamt mit der Verheißung, und 
Zusage der pneumatischen Gegenwart des Herrn, als Leib 
des Herren is,t sie auch des Herren Mund. Auf der andern 
Seite bedeutet aber die Begrenzung des apost,01i:s1chen Amtes, 
daß •alle Verkürudiigung de'!' Kir,che an das apastolis,che Wort 
gebunden bleibt; di-eses ist der vom Heril'en selbst ,g;eordnete 
und beglaubigte Mittler zWischen Ihm, dem fle-i:schgewo,rde
nen, ewigen Wort und der WeM so-wohl, als auch dei!' auf das 
apostolische• Wort gegründeten Kirche. 

III. Dasi Heilsgeschiehen in der Wortve:rkündigung.
Wenn wir Kraft der Zusage des Herren d1amitj rechnen 
dürfon, daß die Verkündigung der l{:irche deis Herren Wo:rt 
selbst i:s1t, so mÜIS.sen wir di,esem Wort auch die Exusia und 
Dynami,s Seines Wortes zutrauen: Sprich nur- ein Wort, so 

wird dein Knecht gesund; Herr, wohin, sollen wir gehen, 
du haist Worte des ewigen Lebens. Diesen Tatbestand gilt 
es noch -einmiaJ nähe•r ins Au,g;e, zu fassen. Alle Ve:rkündigung 
der Kirche, ob sie missionierend nach• außen gerichtet ist 
oder innergemeindlich ergeht, ist ih:r,em W,esen nach Christus
Anamnese (auis de,r g-attesdienstlichen C)l:ristU1S1-Anamnese 
sind die Evangelien entstanden,). Diese Christus-Anamnese 
geschieht in, der in Seinem Namen veniammelten Gemeinde, 
d. h. nach Mt. 18, 20 in der pneumatis,chen Gegenwart dessen,
an den „erinnert" wivd. So wird sein Wort und Wi.rken der 
Vergangenheit Kraft Seineri Gegienwart gegenwärtig. nie
Selbstve,rgegenwärtigung des Herr,en und des in Ihm b€'
schtLosseruen,, dama1s dort vollzogenen Hei1s,geschehens i,s.t 
das Geschenk, das durch di,e gottesdLenstliche WrnrtverkündL 
gung der Gemein,d-e ,g,es,chenkt wird. Denn durch das Heils
handeln Gottes in Jams Christus,, insbesondere durch Sein 
Kreuz und Seine Auferstehung ist ja das Ende der Geschichte 
angebrochen, ihr Raum und ihr,e Grenze duit'chb:mch-en und 
gesprengt; in di•eser eschatologis,chen Freiheit, zu der Gottes 
Heilstat durchgebroch•en ist, wird sie je und dann ubi et 
quando visum ,est deo, gegenwärtig und wirksam, und zwar 
durch die von Ihm gestifteten Mittel: das, Wort und das 
Sakrament. ,,Ebe,n darin ist das HeHsgeschehen eschatolo
gisches Geschelhen, daß es ni.cht zu einem Faktum der Ver
gangenheit wi11d, sondern ständig in der Gegenwart rneu 
gieschiieht ... Im Wort ist also das Heiisgeschehen präsent" 
(Bultmann zitiert bei P. B-runner). - Hier wi11d noch einmal 
die Unabdingibarkeit de:r Verkündigung uwd ihr Gewicht 
deutlich: das Kreuz ist nicht die Rettung ohne, das Wort 
vom Kreuz, die Versöhnung in Ch:risto kommt ruicht zu ihrem 
Ziel ohne das Wort von der V,ersöhnung (vg,l. Luthers Aus
legung des 3. Art. im großen Ka,techismus.). So gehört die 
Beauftragung und Bevollmächtigung der ApOIStel und der 
Kirche mit zu den Hei1sveranstaltungen Gottes. ,,Im mensch
lichen Tun der Wortverkündigung 1geschie!h.t Gottes Werk'', 
in Analogie des Geheimnisses de,r zwei Naturen Jesu Christi; 
,,der Fl-eischgewordene ist als solcher im ausgegossenen 
Pneuma unter dem menschlichien Wort der' Verkündigung 
real ,g,egenwärtig" (P. Brunner). Die Vorstellung, ials sei das 
Wort der Ve,rkündigung nur ein Hiniweis auf das in Chri,sti 
Werk beschlo,ss,ene Heil, dem der Hörer fol,gen müßte, um 
so jen.s,ei,ts dies•es Wortes, in einer unanschauliche1n, Sphäre 
des, Geistes mi·t dem von uns durch Zeit und Raum getrenn
ten Werke Christi ver,bunden zu werden, ist dem neutesta
mentlichen Zeugnis fremd. Nein, in, mit und unter dem 
Wo,rt der Verkündigung is,t der Herr gegenwärtig, und wi,r,k
sam - ,die Nähe zum 'Sak:rlament, das hier das, Weisien der 
Verkündigung verdeutlicht, ist offenbar, - durch• die Ver
kündigung der Boten geschieht fort und fort Proklamation 
der Herrschaft Gottes,; durch ihr Wort wird da:s durch Krreuz 
und Auferstehung, Christi ein für alle ,Mal erworbene Heil
a.usgeteiU und zugesprochen (Joh. 20, 23). ,1Der Zuspruch der
Vergebung der Sünden zeigt ruicht nur an, daß etwa am 
K,reuz Jesu Vergebung der Sünden zu finden sei. Nach
Lutihers kühnen Sätzen -gegen Karlistadt i:st di,e Ver-gebung
der •Sünden am Nreuz für uns genade nicht zu finden. Am 
Kreuz ist sie eirworben, .a,ber ni,cht ausgeteilt; ausg1eteilt wi,rd 
sie im Wo.t ... die Gabe ist in diesem Wort selbspräsent 
(P. Brunner). ,,So sind wir nun Botschafter an Christi. Statt, 
denn Goit ermahnt durch uns, iso bitten wir nun an Chris,ti 
Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott" (2. Kor. 5, 20). - Dar_ 
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um ,aber stellt das hier und j,etzt verkündigte Wort auch 
mich,, den Hörer, in •c'!ie Krisis,, in der sich entscheidet, ob 
das Heilsge:schehen in der WortV1erkündigung zum Ziel 
kommt, also im Glauben ang,enommen, mir zum Heil und 
mir zum Leben wird, ,oder ob dteses Ges,chehen in räts,el
hafter Ven,tockung abgewiesen wird und infolge davon der 
ewig,e Tod eintritt. Das im Wort gegenwärtige Hetil stellt uns
an den Ort, an dem die le,tzte Entscheidung fällt, di,e einst 
im Jüngsten Gericht offenbar wird. Ob Freispruch oder Ver
dammni.s im Jüngsten Gericht mich trifft, ,entscheidet si,ch 
jetzt und hi,er am lebendigen Wort des Evangelium:s, - Die 
Vers,tockung im Unglauben ist ,erin unheimliches, Rätsel; das 
Ja des Glaubens ist ein seliges Wunder, dla,s, den Himmel 
mit ,Jubel erfül1t (Luk. 15, 10). So irrt; nicht nur die Woruv.er
kündi,gung d,er großen Taten Gottes in der OhiI'istus-Anam
nes�, :s,ondern auch grade dies Hei1s1geschehen, durd1 das 
das ewige Wort im Wort empfangen und ,a,ngeeignet und 
das v„Tlnrene in Ewigkeit gerettet wkd, Gottes Rulhm und 
Preis, Alnbrucll d:eir ewigen 'Verherrlichung Gottes.

IV, Die Formen der Wortve,rkündigung im Gottesdienst 
der Gemeinde. 

Gegenüber deT Wortverkündigung im Unterricht und Einzel
seeJsorge, in missdo11aris1cher Verkün,digungi und Bibelstun
den .in ihrer jeweiligen Besonderheit ts:t die gottesdienst
liche Verkündigung gekennzeichnet dur,ch ihre Nähe zum
Altarsakrament. U11a,bhängig davon, ob in jedem Gottes
dienst das Abendmahl ,gefeiert wkd und ob ane Teil
nehmt;r am Gottesdienst das Sakr,ament empfangen, un
abhängig auch von der ,Mündigkeit und s,i.ttlich,en Reifo der 
Gemeinde hat .die gottesdiernstHch,e Verkündigung davon 
ausrz;ugehen, daß .ste die Botsch,aft einer Gemeinde ausri1chtet, 
die ,deT HeiHge Gei:s,t durch das Evang,elium berufen und ge
sammelt hat (Nicht nur die Briefe, das ganze NT ist - wie 
auch das AT - Wort an die Gemeinde; lediglich in der 
Apo,sitetg,eschLchte sind einzelne „Missiomspredigten" ein
gefügt!). Das bedeutet nicht, daß das· Wort der Berufung, da.s 
Verg,ebungs,wort, das Wmt von der Ve11söhnuing der Ge
meinde nicht mehr ausgeri>chtet zu :werden brauchte; da dia,s 
Mit-Christus-Sterben ,.und -Aufens,tehe,n nicht einmalig im 
Akt der Taufe, sondern ,bis, zum leibHchen Tod hin täglich 
geschehen will und soll, beda,rf auch die, Gemeinde immer 
wieder de,s sie richtenden und be,gnadigenden, tötenden und 
e•rweckenden Wm,te:s. Daß die gottesdienstliich1e Verkündigung 
si,ch .an die Gemeinde wendet, bedeutet aber, daß si,e, über 
die missionaris,che Verkündigung hinaus das aufbauende
Wo,rt auszuri,chten habe, ,,daß die Heiligen zugeit'.'ichtet wer
den zum We,rk des Dienstes, daduTch der Leib Christi. erbia,ut 
werde, bis daß wi,r alle hinankommen zu einerlei Glauben 
und Erkenntnis des :Sohnes, GottE'.s und ein vollkommener 
Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters 
Chris1ti" (E.ph. 4, 12f). � Di.e Erbauung und Zurichtung deil' 
Gemeinde durch das· Wort wh1d die dreifache Richtung 
haiben, •die Verwirkli,chung und Bewährung der vorgegebe
nen Gemeinschaft der Gemeinde, den Vollzug des priester
lichen Sendungsauftrag,es der Gemeinde an die Welt und 
die anbetende VerherrHchung des ,Dl'.'eieinigen Gottes, abecr:
in Uebel'.'win.dung und Entmächtigung .siatanis,cher und anti
chriJs,tlicher Wtde.rstände und Gewalten. Durch diese Richtung 
aber ist· die gottesdienstlichei Vecr:-kündigung immer auch 
situationsbedingt (vgl. hierzu al.s bibl. Beispiel di<e 7 Send
schreiben Apk. 2 und 3). Sie bleibt aber zu allererst Ver
kündi.gung der großen Taten Gottes, wie sie das Kir,ch,e,n
j,ahr im Nacheinander bezeugt_ In dieser doppelten, durch 
das Kirchenjahr und die Si,tuation ,bedingten Entfaltung 
ergeht die g1ottesdien1s,tliche Verkündigung. IDi,e Wortver
kündigung im Gottesdi-erust geschieht vornehmlich in den 
Schriftlesungen, in der Predigt und in konzentriertester 
Form mit exhibitivem Charakter - vergled,chlich der Abso
lution - im Gruß und Segen. 

a) Die Schriftlesung,en,

Nach dem Verstummen der Propheten ist das Judentum
weithin zu eine,r „Buchreligion" geworden, in deren
Syna,gogengottesdiensten di.e 'I1horalesung im Zentrum
stand. Mit guten Gründen hat neuerdings, G. Kunze -
jedenfalls für die Missionsgemeinde. außerhalb Jerusalems
- die bisher übliche Ans,chauung bestri.tten, der ,ch,rist
liche Gottesdienst als Wortgottesdientst habe sich na,ch
dem Vorbild des Synagogengotte:sdienstes geibi1det. Schon
die Feier des 1. Tages der Woche (Joh. 20, 26; Act. 20, 7;
1. Kor. 16, 2) bedeutet einen so radikalen Bru,ch; mit der 
Synagog1e, daß eine einfache Ueberrnahme gottesdienst
licher Formen fraglich erscheinen muß. Zudem dürften 

Wortgottesdien1s1 und Mahlfeier ursprünglich eine Einheit 
gewesen s·ein. Vor allem aber wird das mündliche, apo,
stoli.s,ch,e z,eugnis der Kern ,aJler gottesdienstlichen Ver
kündigung gewesen sein. (Daß die Predigten der: Ap.
gesch. in der ersten Hälfte Ausleg[Ungen alttestamentlicher 
Texte s1ind (Wingren), .scheint doch eirns1eitig gesehen zu 
sein und ist zudem durch di,e jüdische Hörerschaft jbe
dingt; für Missionsgemeinden kann daraus, die Herein
nahme alttestamentlicher Lesungen in den Gottesdienst 
schwerJich geschlossien werden). Wenn frühzeitig auch 
apostolische Briefe verlesen wurden (Kot 4, 16; Apk, 1, 3), 
dann eli\S,e,tzt-en diese nm- die mündliche Predi,gt des ab
wes·enden Apostels. Die sch:riftliche Fixierung der 
Ohri,stus--Anamnese ,in den Evangelien setzt ertSit am Aus
gang der Apostelzeit ein. In der Sammlung der Apostel
briefe in der schriftlichen Abfassung) der Evan,gelien, in 
dem Uebel'.'gang von der mündlichen Paradosis zur fest
stehenden Paratheke, r1chli.eßlich fa:1 der Kiainonbildung ist 
immer da:ss1elbe Mo<tiv zu erkennen, die einzigartige und 
-uners,etzbare apostolische Verkündigung (vgil, oben II)

der Kirche zu erhalten. So sind auch di,e iSchriftlesiUXlgen
im Gottesdienst heute zu verstehen. Das, apostolische Wort 
hat in der apostolischen Kir,che einen Anspruch darauf,
wieder und wieder laut zu werden, und die Gemeinde
hat ein Rech.t, das Wor,t immer wi,edel'.' unl."erändert, nkhlt
eingeengt und verkürzt durch eine Auslegung, zu hören.
Dadurch, dlaß Jahr für Jahr diese Perikopen verlesen
und diese auch am häufi,gis,ten ausgelegt werden, ,werden
di,ese Stücke der gottesdienstHchen Gemeinde auch so 

vertraut, daß sie, die ja auch!, aber eben durch ,eine ga,nz
andere Situation bedingt sind, doch aufgenommen wer
den können. An Stelle einer früheren dr,eifächen Sch.rift
lesung (die erste eine altte.�,tamentliche, ilhire Wieder
einfühTung wird in der katholischen Kirche· erwogen)
haben wir gemäß der a,bendländi:schen Tradition seit dem 
6. Jahrhundert die doppe'{te Schiriftlesung (abgJesehen vom 
Predi,gttext) der Epistel und des Evangelium.�. Diese Tei
lung entspricht zunächst einfach dem Befund des Neuen
Te,srt;amentes. Es wäre allenfalhs zu fragen, Qb eine der 
beiden Le,sungen fortfallen könnte. G. Kunze vernucht 
die Doppelung aus dem Wesen des Gottesdienstes zu be
gründen derart, daß die Epitstel stärkecr das aufel'.'bauende, 
das Evangelium mehr dias grundl,egende, berufende Wort 
laut werden lasse; dann wäre aber zu erwägen, ob nicht 
das Evangelium vor der Epistel stehen sollte. Offenbar 
aber ist der Sinn der Reihenfolge ei,ne Steigerung von 
der Erpistel zum E,vangelium; ob diese mit .P. Brunner bis 
zur Predigt als der vi:ra vox evangelii - ,dann ,gar bis zur 
Realpräsenz im Sakrament-weiterreichend gesehen wer
den soll, ma,g doch fragli<ch er.s,cheinen (eine unterschied
liche Wertung noch innerhalb der Bücher des NT hat 
wa,hrncheinlich bei der .Perikopenauswahl inso,feTn mit
gewi:rkt, als• für di.e Freudenzeit die Evangelien dem am 
höchs<ten bewerteten Joh.-Ev.a:ngelium, die Episteln 1. Petr. 
und J,ak., nkht aber den paulinis,chen Bri,eifen entnommen 
wurden). Freilich sind die Evan,g,eiien ni.cht anders als 
die Bri,efe apostolisches Zeugnis; Luther hat sogar die 
Briefe höher geschätzt, weil sie die Applikation de1s „für 
euch" des Todes und der Auf.erstehung Jesu Christi s,tär
ker zum Ausdruck bringen. Im gottesdienstlichen Brauch 
der SchrHt 1aber geht es ja darum, daß das Gegenwärtig
werden des Herren in der, Wortverkündigung deutlich 
werde, daß das „wer •euch hört, der hört mich", das für 
daB gesamte apostolische ZeugnilS• die Evant51eHen und die 
Episteln gilt, auch unreflektiert von der Gemeinde iauf
gerwmmen werde; und darin haben die Evangelien zwei
fellos den Vorrang vor den Epis•t•eln, auch abgesehen da
von, daß P,aulus bisweilen ,sagen kann: ,,ich habe es vom 
Herren empfangen" ode·r „solches sagt der Herr" und „das 
sage ich, nicht der Herr". So ergeht des, Henen Wort zu
erst durch den von Ihm be.vollmächtigten Boten, ehe Er 
selbst im apostolischen Zeugnis der Evangelien zu uns 
spri-cht, (vgl_ auch Va) und dia,s wird um so deutUcher, 
weil di.e Epist,el dem Evangelium voranging·. - Auch in
haltlich scheint bei der Au.swa,111 der Episteln dieser Ge
sichtspunkt insofern nicht ohne Einfluß ,getwesen zu sein, 
als viel s:tärker die ethischen Ermahnungen der Briefe 
berücksi.chtigt sind als die rein verkündigenden Teile, 
weswegen seit Luthe:r (Formul,a missae) das, Episteljahr 
die Prediger hat seufzen lassen und noch Doerne im Vor
wort :0einer Epistelauslegung s,agt „man wird nicht jedem 
Prediger und jeder _Geme,inde heute eine ,ganze Jahres
reihe Epistelpredigten zum Gesetz machen können." Das 
wird damit zusammenhängen, daß das „Evangeliillm" mög
lichst den Evangelien vorbehalten bleiben solHe. 
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b) Die Predigt
Gegenüber den Schriftlesung·en ,als der Verkµndigung des
ursprünglichen, unveränderten apostolischen Wortes muß
die Predigt, auch wenn an ihrem Anfang die, Textlesung
steht, als Wortverkündigung sui, generis versitanden wer
den, Erst die Predigt macht deutlich, ,daß d.a.s ewige
Evangelium immer auch ganz aktuelles lebendig,es Wort
iist; ihr Eigenes ist das hie et nunc, Ihr Gewicht und ihre
Bedeutung wird durm ihre zentrale Stellung im Gott·es
dienst und durcll die ihr eing1eräumte Zeit unterstrichen
(dennoch .soUte de·r Prediger .sich bewußt bleiben daß sie
ein Stück des Ge<Samtg,ottesdienstes und ein Stück auch
des du,rch das .Propri.um vor.geprägten besonderei-i Gottes_ 
di1enstes ist). Ihr Abstand von der Schriftlesung wird dar
an deutlich, daß sie nicht mit Akklama,tionen begleitet,
dagegen durch den Kanz-elgruß eingeleitet und mit dem
Kanzel.segen abges.chlossen wird. G1e:ichwohl giJt von ihr, 
daß sie des Herrn Wort ist. Luther schreibt 1541 „Wider
Hans Worst" ,,Ein Prediger muß nicht das V.a,ter Unser
beten, noch Verge,bung der Sünden suchen wenn er 
,f§epredigt hat (wo er ein rech,ter Pr•ediger ist); sondern
mu_ß mit Jeremia sagen und rühmen (17, 16): Herr, du
we1ßt, daß was aus meinem Munde ,gegangen -ils,t, das is,t 
recllt und dir gefällig; ja, mit St. Paulo allen Apo.steln 
und Propheten trutzlich sag,en: Haec dixit dominus, das 
hat Gott selbst gesa,gt; et iterum: iich bin ein Apostei und
Prophet Jesu Chii1,ti, gewesen in dieser Predigt Hier ist
nicht not, ja nicht gut, Vergebung der Sünden �u bitten,
als wäre es unrecht gelehrt, denn es ist Gottes und nicht
mein Wort, das mir Gott nicht v,ergeben, soll noch kann,
•sondern bes.tätigen, loben, krönen und sagen: du hast
recht gelehrt, denn ich habe durch füch ·geredet, und ·das
Wort ist mein. Wer sokhes nicht rühmen kann von ,seiner
Predigt, der, lasse das Predigen anstehen; denn er fügt
gewißlich und lästert Gott." Vorau1sisetzung dafür ist frei�
lieh, daß die Predi,gt ihrer Substanz nach mit dem aposto
liischen Wort der Schrift -identisch ist; alles, heiße Ring;en 
um das Do.gma der Kirche im 3. bis 5. Jaihrhundert wie
in der Reformationszeit, ,aH.e oft notvolle Auseinander
setzung mit der Irrlehre in den ersten Jahrhunderten der
Kirche bis in die Gegenwart hinein muß letztlich als das 
gehorsame Bemühen um ,diese substanzi,elle Identität der 
kirchlichen Verkündigung mit dem aposto1i151chen Zeugnis
verstanden werden. Diese, Bindung der Predigt. heute an
,d-as vorgegebene apostoUsche Wort findet ihren Ausdruck 
im anfangs verlesenen Predigttext. Demnach ist es die
beständige Aufgabe des Predig,ers, das Kerygma, das in
der ·apos·toli1Schen Verkündigung seinen e:rsten durcll die
damalige Situation der Hörer (,1Sitz im Leben") bedingten 
konkreten Ausdruck gefunden hat, der Gemeirude heute
neu zu sag�n. Dabei hat neuerdings Win,gren über di-e „für
die Predi.gt so, unf,ruchtbare Konz;entration auf den Pre
diger"hinausgeführt, indem er, gegenüber der:Anschauung, •
das Besondere und Korus,tituMve für die Predi.gt bestünde
darin, daß zu dem OJbjektiven, Inhalt des, Textes noch ,ein 
persönliches, subjektives Moment hinzukäme, mit Nach
druck darauf hingewie.sen hat, ,,daß in der Begegnung 
zwischen dem Wort und dem Menschen das geschieht,
wozu das Wort und die Mensch,en ja für · 1Sich
bestimmt sind"; ,,das Wort ist da, um verkündigt zu
werden", es is,t „erst dann am Ziel, . .. wenn es bei den
Menschen Eingang findet"; und der Mens,ch „ist dazu
bestimmt von eben ,diesein. Wort zu 1-eben" im Hören des 
Wortes Go•ttes empfängt er das wahre Meruschenleben.
Der viel bedachte Zewgoischa.rakter der Predigt ist weder
durch eine bestimmte Methode, noch durch eine bestimmte
Qualität d� Predigens. g•ewährleistet oder bedingt, ,son
dern aJlein durch das gegenwärtige Wirken des Heiligen
Gei.stes, durch die pneumatische Realpräsenz hie et nunc
des Her,rn im verkündigten Wort. Daß das Wort des, Pre·
digers heilwirkendes, rettendes, schöpfer:isclles Wort
Gottes ist, hängt darum aHein daran, daß der Herr in .
Wahrheit mit der hörenden Gemeinde und mit dem Geist
der DLener am Wort ist. Darum kann alle Wortverkün
di�ung nur unte,r der Anrufung des Herrn geschehen; das 
stille ·C,.e,bet vor der .Predigt würde dem noch einmal
besonders Autsdruck geben.

c) Absolution, Gruß und Segen 
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Die Absolution hat ihren eigentlichen Ort in der Beicht
handlung, Gruß und Segen gehören nicht ,allein zum
Wortteil des Hauptgottesdi-enstes. Dennoch müssen sLe an
dieser Stelle erwähnt werden, nicht allein deshalb, weil
die Austeilung des Heiles in der Abl,,olution der Voer
borv;rene Mittelpunkt gerade auch der Predigt i.st und weil 

der Predi,gt der Kanzelgruß v()['ausgeht und der Kanze1-
seg,en ihr folgt, sondern ,deshalb, weil hier Wortverkündi
gung in kone;entriertester FtJ,rm geschieht und zuglei,ch in 
dem ,aplikativen und exhibi.tiven Charakter von Abso
lution, Gruß und 1Segen das eigentli.che Wesen der Wort
verkündigung, das mit ihr gegebene GelSIChehen am deut� 
Hellsten wird. Was am Tage der Aufef\Stehung ,begonnen 
hat: am Abend des• 1. Tages der Woche ... kam Jesus und 
trat mitten ein und sprach zu ihnen: Friede sei, mit euch! 
(Joh. 20, 19, vgl. .auch J,oo. 14, 27), das setzt sich fort in 
dem Gruß der Brüder untereinander. Denn darüber steht 
die Verheißung und Zusage des Herren: ,,,Wo- ihr in ein 
Haus gehet., .so grüßet es Uiilld so es ,das Haus wert ist (so 
daselbst wird ein KiiilJd des Friedens sein), wird euer 
Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird 
&ich eueT Friede wi.eder zu euch wenden" (Mt. 10, 12 f; 
Luk. 10, 5 f). Im Gruß und Seg,en ist der ,,:sakramentale" 
Charakter ,des Wortes besonde!l'S deutlich zu erkennen 1S•ie 
sind nicht Wunsch, ISlondern Gabe (Th. w. NT, II (412) 
(NäheTes ·vgl. Amtsblatt Nr. 8, S. 45). ,,So vers•tanden 
.gehören Gruß und Segen zum Wichti.gsteru, was sich' im 
G-ottesdieoot ereignet" (P. Brunner). Und gerade der 
Kanzelg:ruß und der Kanzelsegen mög,en Auftrag und 
Verheißung der Predigt dem Rredi•g,er und der Gemeinde 
besonder,s deutlich machen. 
V. Die im Zusammenhang mit der Wortverkündigung 
der Gemeinde zugeordneten gottesdieI11Stlichen Stücke 

Alle Worrtverkündi,gung setzt dreierlei voraus: die Botschaft 
d.es Heilswortes, den Botschafter und die Empfänger der
Botschaft. ,Sie kann darum nur in der Gemeinscbiaft 
geschehen, s•etzt sie voraus bzw. tsietzt sie. Zugleich gehört es
zum W•esen der Botschaft, daß sie nicht nur aufgenommen, 
sondern weitergegeben werden will, sie macht den Emp
fänger zum Träger der Botscl!.aft. Das findet im Gottesdienst 
seinen Ausdruck in den Stücken, die im Wortteil der 
Gemeinde bzw. dem Chor1 zugewiesen siiru:l, da.bei ist der 
Chor entweder der für die Gemeinde antwortende Teil der 
Mund der Geme'inde, oder er 15,a,gt, vor ihr schon zum Träger 
der B'ots,chaft geworden, das verkündigte und aufg·enommene 
Wort in seinem Zeugnis bekräfti,gen,d der Gemeinde weiter 
oder im Alternatimsingen (Vensweise Wechsel beim Wochen� 
lied) nehmen Gemeinde und Chor als· gegliederte -Gemein
s•chaft einander al:s Ausdruck der Einhei.t ihres Bekennt
nisses gleichsam das Wort aUJS, dem Munde. (Nach der 
Le,gende ist das Tedeum so entstanden, ,daß, nachdem 
Ambrosius Augustinus getauft habe, beide spontan Zeile für 
Zeile aufgerufon, gesungen habe1'-} 
a) Die Akklamationen 

Auf das apostolische Wort der Epi1s,tel antwortet die
Gemeinde mit dem Halleluja; der folgende HaUelujaver.s
des ChOT€1S ist als erste Aneignung und erstes preisendes
Weitersag•en der ve1:kündi,gten Botschaft zu vers,teh:en,
worauf die Gemeinde das Halleluja wiederholt. Die
Freudenzeit der Kirche ist durch den doppelten Halleluja_
vers. imd das dreimalige Halleluja hervorgehoben. - Der
im Evangelium gegenwärtige Herr (die Steige:run,g - v,gl.
IVa - ist hier ganz ,deutlichl) wird bereits alsbald na-ch 
der. Ankündi.gung von de,r EvangeHumslesung begrüßt mit
dem „E,hre sei dir, Herre" und nach der Lesung gepriesen 
,,Lob sei dir, o Christe". DLe Tatsache·, daß diese Akkla
mationen ,bei der Epistel in manchen Kirchenjahreszei.ten, 
beim Evangelium niemals fortfallen (lediglich ein beson
deres Ordinarium für den Haupt,go,ttelsdienst ohne Abe11Jd
mahl von Karfreitag und Bußtag läßt sie auch beim
Evangelium aus), wei:st darauf hin, daß sie nicht in zu
engem Zusammenhang mit den einzelnen Lektionen 
gesehen werden wollen. Diese Huldi,gun,gen, - ihre
Bedeutung wurde in der Handreichung im Amtsblatt Nr. 8,
S. 46 des .näheren dargelegt - dürfen im Hauptgottes
dienst nicht fehlen; sie haben ihren Platz zumal in 
unmittelbarer Nähe der Verkündigung des apostoliscl!.en
Wortes und unterstreich-en somit die Realpräsenz des
fleischgewordenen, ewigen Wortes im Wort der Ve•r
kündi,gung_ 

b) Das Wochenlied 
Das Wochenlied steht zwischen der EpisteL und Evan
gelium.sles,lmg. Schon die Auswahl der Woch.enlieder di.e
allerdings weiterhin ,geprüft und im einzelnen ::ioch
geändeTt werden mag, zeigf an, daß es nicht schon ,ei,gent
liche Antwort auf rdas Wort, sondern das von der
Gemeinde aufg,enommene und einander weitergegebene
Wort is,ein will. In ihm tritt die Gemeinde als 'I\räger der 
Botschaft in Funktion, ,;daß. ihr verkündi,gen sollt die



der Kanz,el
ortverkündi
d zugiekh in 
r von Abso
=n der Wort
Len am deut.. 
rig ,begonnen 
.mJesus und 
sei, mit euch! 

sich fort in 
larüber steht 
1,o ihr in ein 
: wert ist (so 
1, wird euer 
rert, so wird 
[Mt. 10, 12 f; 
,k.ramentale" 
irkennen, LSie 
NT, II (412)
, venstanden 
was s,ich im 
gerade der 

Auftr.a.g und 
er Gemeinde 

:ündigung 
en Stücke 

lie Botschaft 
�pfän,ger der 
iemeinschiaft 
Lch gehört es 
1fgenommen, 
.t den Emp
Gottesdienst 
Wortteil der 
a.bei ist der 
1de Teil, der 
L zum Träger 
fgenommene 
,inde weiter, 
�im Wochen_ 
,rte Gemein
es Bekennt
. (Nach der 
Lß•, nachdem 
tan Zeile für 

ltwortet die 
Iallelujavers 
� preisendes 
11 -verstehen, 
derholt. Die 
m Halleluja_ 
oben. - Der 
=rung - vgl, 
a,lsbald nach 
: begrüßt mit 
ng gepriesen 
füese Akkla
jahreszei.ten, 
h ein beson
e>hne Abend
, auch beim 

nicht in zu 
1 Lektionen 
ien - ihre 
Ltsblatt Nr. 8, 
Elauptgottes
;z zumal in 
1postolischen 
prfüsenz des 
:t der Ver-

. und Elvan
enlieder, di.e 
ielnen noch 
�hon ei,gent
as von der 
itergeg,ebene 
s T;räge-r deT 
en sollt die 

Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis 
zu seinem wunderbaren Licht" (1. Petr. 2, 9). [Wenn da
gegen di>e Verlesung der Epistel oder auch die ursprüng_ 
lieh dem Bis,ch'of vor,behaltene Lesung des LE,vangeliums 
durch einen aus dem V,olk Gottes, der· nicht ins Amt 
berufen ist (Laie von Laos, Theou), vorgenommen wird, 
isit di>eser nichrt Spl\e·cher der Gemeinde, sondern einer 
der das Amt an .der Gemeinde wahrnimmt). An der Art, 
wie die Gemeinde hörend, betend, rufend und. nicht 
zuletzt singend am Gottesdienst teilnimmt, erweist sich 
der auich heute, auch in seiner geo:r<dneten Gestalt durch_ 
aus charismatische Cha,rakter des Gottesdi1enstes·. Und. der 
staunende Ausruf außerhalb der Gemeinde stehender 
Hörer: ,,wir hö.ren ,sde die großen Taten Gottes :reden" 
wäre legitime Antwort auf ein recht gesungenes Wochen
lied. Wei.l a.ber die Gaben des Geistes nicht ohne die 
geo•rdneten Mittel des Wortes und des Sakramentes aus
geteilt werden und nur unter diesen fruchtbar werden 
können, steht gerade das verkündigende· Wochenlied de:r 
Gemeinde zw:is,chen den Lesungen, teils stärker an die 
Ephs,tel, teils stärker an das Evangelium angelehnt. 

c) Das Glaubensbekenntnis.

Auf da,s Apostolische Wort i.n df)n Lesungen folgt, nun
mehr als Antwort im eigentlichen Sinne, das Bekenntnis,
der Gemeinde mit den Worten des altkirchlichen
Glaubensbekenntnisses, welches dann die Brücke bildet
zur Verkündtgung hie et nunc (über das Bekenntn'i:s, siehe
Amtsblatt Nr. 8, S, 46). Denn eowohl der Lobpreis des 
dreieinigen Gottes, wie das Glaubenszeugnis nach außen
hin ist die legitime Antwort auf das Wort, wie auch
beides die ursprünglj,che wes,erusäufü,rung der durch das 
Wort begründeten Kirche ist. - Da,s, a.pos:tolisch,e Gla111-
ben:sbekenntnis ist ursprüngHch- Taufbekenntnis, d. h. da.s
Bekenntnis derer, die neu zur Gemeinde hinzukommen
(darum steht es mit Recht im KatechismulS'); oo ist noch
nicht darin ausgesprochen, daß Jesus, Christus wahr
haftiger Gott ist (das steht erst in Luthers Erklärung),
auch nicht, daß der Heilige Geist Gott und Her:r ist, zu

Erg ä nz u n g

zum Kirchliclien Amtsblatt Nr. 7/1956 
Ausbildungsstätten für den kirchlichen Dienst 

Die Leiter mehrerer Ausbildungsstätten haben gebeten, 
die ihre Ausbildung betreffenden Angaben zu ergänzen. 
Der Oberkirchenrat will hiermit dieser Bitte entsprechen. 
Er empfiehlt, diese Ergänzung dem Kirchlichen Amts
blatt Nr. 7 beizufügen. Es muß allerdings bemerkt wer
den, daß nicht die Absicht besteht, noch weitere Ergän
zungsblätter zu veröffentlichen. Nur wenn etwa eine 
neue kirchliche Ausbildungsstätte geschaffen würde, 
könnte hierfür ein Nachtrag in Frage kommen. 
E. Ausbildungsstätten für Diakonissen und Diakonie

schwestern.
Zu I, das in I. 1. zu ändern ist, tritt als I. 2. hinzu:

Verbandsschwestern 
Ludwigslust 
Stift Bethlehem 
Auskunft beim Vorstand des Stiftes Bethlehem in 
Ludwigslust 
a) Aufnahmealter 18 bis 35 Jahre
b) 2 Jahre
c )  Kosten entstehen nicht, freie Station, Dienst

kleidung und ein Taschengeld werden gewährt 
d) Abschlußprüfung

Zu II. Diakonieschwestern 
Hier werden die bisherigen Angaben durch folgendes 
ersetzt: 

Vordiakonische Ausbildung 
Ludwigslust 
Stift Bethlehem 
Auskunft beim Vorstand des Stiftes.Bethlehem in 
Ludwigslust 
a) Aufnahmealter 16 bis 18 Jahre
b) bis zum 18. Lebensjahr
c) Kosten entstehen nicht, Taschengeld wird 

gewährt
d) Ansch.ließend Ausbildung zur Diakonisse oder

zur Verbandsschwester (christliche Berufs
krankenschwester)

dem wir beten wi.e zum Vater und zum Sohn .. '.l)as eigent
liche ökumenische Bekenntnis der Kirch.e, ist das Nicänum, 
dem darum im Hauptgottesdienst - im Unterschied etwa 
zum Kindergottesdi,en:st - der Vorzug ,g�bührt. Den Cha
rakter des stärksten Bek.enntnisses nach außen hin hat 
wohl das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis 
- nicht von ungefähr hat es sich im Kirchenkampf ein
gebürgert -. De.r Charakter der Anbetung ,scheint am 
ehesten zum Ausdruck zu kommen, wenn das Bekenntnis
vom Liturgen allein gesprochen wird, aber von der
Gemeinde mitgebetet wi.rd. Der Charakter des Lobpreises
wird am deutlichsten in, dem von der Gemeinde gesun
genen Credo, Um das de,r Gemeinde zu ermöglichen, hat 
Luther es gewagt, das Glaubensbekenntnis in eine Lied
form zu bringen, die die wesentlichen AuLSl8agen des 
Nicänums über das Apostolikum hinaus mitenthält; die_ 
ses von der Gemeinde stehend gesungen, sollte darum die 
üblkhe Fo·rm des Credo im Hauptgottesdienst sein. 

d) Das Predigtlied 

Das Predigtlied kt die Antwort der Gemeinde auf das in 
der Predigt ergangene Wort. ,Diese Beziehung wird s1Ch.on 
in der Predigt mitbedacht werden müssen; das bedeutet
auch, daß es si,ch der Prediger versagen, 1S101lte, berei1ts in 
der Pr-edigt die .rechte Antwort der Gemeinde auf die 
Botschaft des, Textes· vorwegzunehmen, so daß sie dann 
nur noch der Gemeinde im folgenden Lied nach.gesprochen
würde. Vielmehr sollte gerade hier deutlich werden, daß
der VoUzug des Gotte,dienstes in ,einem Mit-einander von
Amt und Gemeinde geschieht, die jeder in seiner
Funktion gemeinsam den Gottesdienst halten. Häufig wird 
da,s Prediigtlied ein GebetJSlied sein; somit ragt es, schon
hinein in den auf di-e· Wortverkündi.gung folgenden
Gebets.teil.

G a lley 

Weitere Literatur: G. Kunze „Die Lesungen" in Leiturgia II; 
A. Niebergall „Die Geschichte der christl. ·Prodigt" ebda.;
G. Wingren ,;Die Predigt", Göttingen 1955.

Im zweiten Teil: Kirchliche Stätten zur Vorausbildung 
Seite 37 erhält A II folgende Form: 
1. Rostock-Gehlsdorf (Text wie bisher)
2. Kublank, Pfarrhaus

Vorausbildungsstätte für den kirchlichen Dienst
Auskunft bei Pastor Pingel, Ku.blank, Post Neetzka 
über Neubrandenburg
Hier sind zwei Möglichkeiten gegeben:
1. a) Aufnahmealter 17 bis 20 Jahre. Möglichst

abgeschlossene Berufsausbildung 
b} 1 Jahr
c) Kosten entstehen nicht, Taschengeld wird 

gewährt
d} Anschließende Ausbildungsmöglichkeiten:

Besuch einer diakonischen, katechetischen oder
kirchenmusikaHschen Ausbildungsstätte, einer
Predigerschule des Missionsseminars in Leip
zig (Theologiestudium).

2. a) Aufnahmealter 14 Jahre. Möglichst abgeschlos-
sene Grundschule 

b} 3 bis 4 Jahre
c) Kosten nach Vereinbarung
d) S. ld)

e) evtl. kann in diesen Jahren auch ein Handwerk
mit erlernt werden 

B 2 erhält folgenden Wortlaut: 
Hagenow, Kreiskrankenhaus 
Krankenpflege 
Auskunft bei Frau ObeTin von Lindeiner, Hage-
now, Kreiskrankenhaus 
a} Aufnahmealter 18 bis 33 Jahre, für Schwestern

vorschülerinnen 16½ Jahre
b) 2 Jahre und 1 Aufbaujahr
c) Gewährt wird freie Station, Taschengeld und 

Arbeitstracht, ab Aufbaujahr Gehaltszahlung 
d) Abschlußprüfung

Schwerin, den 27. August 1956.

Der Oberkirchenrat 
M a e r c k e r

Veröffentlicht unter der Lizenz Nr. 731 des Pre„eamtss bei"" Mini•terpräsidenten der Regiemn.g der D,ndachen· Demokratisch,•n Republik 
-Scliri,flleitung: Pa,tor Dr. Paul Paegelow, Sch·werin, Münntrafie H Druck: Buchdmckerei Felix Ploog, Schwerin 
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